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2. Für Jugendliche unter 16 Jahren ist der Aufenthalt 
in Filmtheatern, Klubeinrichtungen, Varietes, Schau
buden, Vergnügungsparks und Tanzveranstaltungen 
bis 22.00 Uhr und in Gaststätten bis 21.00 Uhr ge
stattet.

3. Für Jugendliche von 16 bis unter 18 Jahren ist der 
Aufenthalt in Filmtheatern, Klubeinrichtungen, 
Kabaretts, Varietes, Schaubuden, Vergnügungs
parks und Tanzveranstaltungen bis 24.00 Uhr und 
in Gaststätten bis 22.00 Uhr gestattet.

(2) Besuchen Kinder und Jugendliche Kulturveran
staltungen in Begleitung Erziehungsberechtigter oder 
anderer Erwachsener, ist ihnen der Aufenthalt bis zum 
Ende der Vorstellung, in den anderen im Abs. 1 genann
ten Einrichtungen bis 2 Stunden über die angeführten 
Zeiten hinaus gestattet.

§ П
(1) Die Beschränkungen gemäß § 10 gelten nicht:

1. für den Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen 
in Gaststätten bei reiseverkehrsbedingten Warte
zeiten

2. für Veranstaltungen der Parteien und gesellschaft
lichen Organisationen, der Nationalen Fx'ont, der 
Betriebe, Genossenschaften und Schulen. Die Ver
anstalter sind für die Einhaltung der Beschrän
kungen des Alkoholausschankes mitverantwortlich 
und haben für einen den Bildungs- und Erziehungs
zielen des sozialistischen Staates entsprechenden In
halt und Ablauf der Veranstaltungen zu sorgen.

(2) Die für die Entgegennahme der Anmeldung der 
Veranstaltung nach Abs. 1 Ziff. 2 zuständigen Organe 
können für die Teilnahme von Kindern und Jugend
lichen an solchen Veranstaltungen die Einhaltung der 
Bestimmungen des § 10 anordnen.

(3) Bei den im Abs. 1 Ziff. 2 genannten Veranstaltun
gen und auch solchen, die nicht anmeldepflichtig sind, 
haben die Erziehungsberechtigten und die Veranstalter 
die Pflicht, die Bestimmungen des § 10 Abs. 2 als Maß
stab für den Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren zu beachten.

§ 12
Einsichtnahme in den Personalausweis

für Bürger der Deutschen Demokratischen Republik
Nachstehende Personen haben im Zusammenhang mit 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß §§ 7, 9 und 10 
das Recht, zur Feststellung des Alters, Einsicht in den 
Personalausweis für Bürger der Deutschen Demokratie- 
sehen Republik zu nehmen:

1. die Leiter und das Verkaufs- und Bedienungsperso
nal in Geschäften, Gaststätten, Klubhäusern oder 
ähnlichen Einrichtungen

2. das Personal, das in Filmtheatern, Varietes, Kaba
retts oder ähnlichen Einrichtungen Einlaßdienst ver
sieht.

§ 13
Kontrolle des Kinder- und Jugendschutzes

Die Leiter von Staats- und Wirtschaftsorganen, Leiter 
von Betrieben, Vorstände von Genossenschaften, Leiter 
von Berufsausbildungsstätten, Ferienveranstaltungen 
und Heimen, Leiter von Kultureinrichtungen, Gast
stätten und anderen Objekten der Gastronomie, Leiter 
von Schulen und Internaten haben regelmäßig, gemein
sam mit den in den einzelnen Bereichen tätigen ehren
amtlichen Kräften, besonders Beiräten, die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Verordnung und die festge
legten vorbeugenden Maßnahmen zu kontrollieren.

Ordnungsstrafbestimmungen 

§ 14
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als Erwachsener

1. nach § 4 Abs. 1 Schund- und Schmutzerzeugnisse 
herstellt, einführt oder verbreitet*

, nach § 4 Abs. 2 jugendgefährdende Erzeugnisse her
stellt, kopiert, vervielfältigt oder auf andere Weise 
wiedergibt oder verbreitet
nach § 4 Abs. 4 diese nicht abnimmt oder vernichtet 
nach § 4  Abs. 5 und § 5 diese nicht abnimmt oder 
die
nach § 5 vogeschriebenen Kontrollen nicht durch
führt

2. entgegen § 7 Abs. 1 Ziff. 1 an Kinder oder Jugend
liche unter 16 Jahren alkoholische Getränke und 
Tabakwaren verabreicht, verkauft oder in sonstiger 
Weise abgibt oder an Kinder Zündmittel verkauft*

3. entgegen den Beschränkungen des § 7 Abs. 1 Ziff. 2 
an Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren Ge
tränke mit einem Alkoholgehalt über 20 % verkauft 
oder ausschenkt oder sie zum übermäßigen Alkohol
genuß verleitet

4. den Bestimmungen der §§ 9 und 10 zuwiderhandelt,
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M 
belegt werden.

(2) Wer vorsätzlich als Jugendlicher im Alter von über 
16 Jahren eine Zuwiderhandlung nach § 4 begeht, kann 
mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 100 M be
legt werden, wenn die Art und Weise der Rechtsverlet
zung oder das bisherige Verhalten des Jugendlichen ihre 
Anwendung erfordern, um eine geeignete erzieherische 
Einwirkung zu erzielen und der Jugendliche eigenes Ar
beitseinkommen hat.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden 
sowie den für das jeweilige Sachgebiet zuständigen 
hauptamtlichen Mitgliedern der Räte der Kreise, kreis
freien Städte, Stadtbezirke und Gemeinden.

(4) Wird von Angehörigen der Deutschen Volkspolizei 
eine Ordnungswidrigkeit festgestellt, sind die Leiter der 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei zur Durchfüh
rung des Ordnungsstrafverfahrens berechtigt.

(5) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß 
Absätzen 1 und 2 sind die dazu ermächtigten Mitarbei
ter der jeweils zuständigen örtlichen Räte sowie die da
zu ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspoli
zei befugt, Verwarnungen mit Ordnungsgeld in Höhe 
von 1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(6) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen 
gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung 
von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).

§ 15
Verletzt ein Gewerbetreibender wiederholt seine 

Pflichten nach den §§ 7, 9 und 10, kann ihm im Ord
nungsstrafverfahren die Gewerbeerlaubnis entzogen 
werden.

* Die konkrete Gefährdung von Kindern und Jugendlichen 
durch Schund- und Schmutzerzeugnisse kann als Straftat ge
mäß §146 StGB und das Begünstigen und Nichtverhindern des 
Alkoholmißbrauchs durch Kinder und Jugendliche sowie das 
Verleiten dazu als Straftat gemäß § 147 StGB verfolgt werden.
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